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LIEBE LESER
mit 14 zu 6 Stimmen hat sich die Programmkommission der deutschen und
rätoromanischen Schweiz (DRS) für die Beibehaltung der Fernsehsendung «Aktenzeichen:

XY... ungelöst» ausgesprochen. Nach Auffassung der Kommissionsmehrheit
leistet die Sendereihe einen wirksamen Beitrag zur Fahndungshilfe sowie zur
allgemeinen Verbrechensprävention. Die Minderheit stellte eben diese Vorzüge in Frage
und hält den Schaden, wie er durch die Erzeugung von Angst und durch die ungenügende

Berücksichtigung des menschlichen und sozialen Umfeldes der Straffälligen
entstehen kann, für grösser als den möglichen Nutzen. In der Programmkommission
ist einmal mehr jene Grundsatzdiskussion um den möglichen Sinn oder Unsinn der
Fahndungssendung wiederholt worden, wie sie seit Jahren mehr oder weniger
ergebnislos geführt wird.
Doch weil die Programmkommission DRS nicht irgend ein beliebiger Verein ist, sondern

jener Teil der SRG-Trägerschaft, die eine Mittlerfunktion zwischen Programmkonsument

und Programmgestalter auszuüben hat, darf nicht so schnell zur
Tagesordnung übergegangen werden. So muss kritisch angemerkt werden, dass der
Fernsehzuschauer von diesem immerhin offiziellen Gremium etwas mehr erwarten dürfte
als ein mit ein paar Gemeinplätzen garniertes Abstimmungsresultat, das allenfalls
etwas über das politische Kräfteverhältnis in der Kommission aussagt (die Zahl der
Neinstimmen entspricht ungefähr den dort einsitzenden Sozialdemokraten). Zumindest

wäre es angebracht gewesen, darauf hinzuweisen, dass die Abstimmung
Ausdruck der Uneinigkeit innerhalb der Kommission ist. Denn nicht aus gedanklicher
Übereinstimmung wurde die Empfehlung zur Beibehaltung von «Aktenzeichen XY»
im Fernsehprogramm ausgesprochen, sondern vermutlich doch eher aus Opportunismus

und Ohnmacht gegenüber den erdrückend hohen Einschaltquoten, gegen
die leider nach wie vor kein Kraut, geschweige denn eine Programmkommission
gewachsen ist.
Was in Wirklichkeit von der Fahndungssendung zu halten ist-auch wenn die Unge-
wissheit um die Wirkungsweise einmal ausgeklammert wird —, drückt sich in der
Forderung der Kommissionsmehrheit aus, die Darstellung von Brutalität sei zu reduzieren

und der menschlichen Würde der Straftäter müsse mehr Beachtung geschenkt
werden. Sie ist Hinweis genug, dass in «Aktenzeichen XY» offensichtlich etwas
kaputtgeschlagen wird, was so leicht nicht wieder zu reparieren ist. Aber die Forderung

der Kommissionsmehrheit ist scheinheilig : Jedes Kind weiss, dass Eduard
Zimmermanns Ganovenjagd weder von den Fahndungsmeldungen noch von den
Fahndungserfolgen lebt - letztere sind allenfalls ein Alibi für die Fortführung der Sendung
-, sondern von der spektakulären Darstellung attraktiver Kriminalfälle. Indem Masse,
wie die filmische Darstellung brutaler und anderer spekulativer Szenen wegfällt, wird
auch die Sehbeteiligung sinken. Genau das aber werden die Produzenten, das ZDF,
der ORF und die SRG zu verhindern wissen.
So ist denn auch der einhellige Ruf der Programmkommission nach mehr Sendungen

und Beiträgen zum Thema Strafvollzug und Wiedereingliederung Strafentlassener
oder verwahrloster Jugendlicher zwar gut gemeint, aber letztlich ein weiterer

Beweis für die Untauglichkeit von «Aktenzeichen XY». Wiederum soll mit alternativen
Sendungen etwas korrigiert werden, was offenbar durch Zimmermanns Fahndungssendung

zerstört wird. Da stellt sich nun schon die Frage, ob ein klares, wenn
wahrscheinlich auch zweckloses Nein der Programmkommission zu «Aktenzeichen XY»
nicht ein ehrlicheres Bekenntnis zu der von diesem Gremium angestrebten
Programmverbesserung gewesen wäre als die freud- und lustlose Empfehlung zur
Beibehaltung. Zumindest wäre damit der Gesichtsverlust und der Vertrauensschwund
zu verhindern gewesen, die nach dem «XY»-Entscheid als schwere Hypotheken auf
der weiteren Arbeit dieser so wichtigen Kommission lasten

mit freundlichen Grüssen
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